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VSP-Kommission fiir Schweizerische Erdiliragen

Von fachmannischer Seite wird immer wieder festgestellt, da} einige der in der
Schweiz abgeteuften Erdélbohrungen technisch mangelhaft durchgefiihrt wurden und
darum keine sichere Entscheidung fiir oder gegen das Vorhandensein nutzbarer Koh-
lenwasserstoffe in diesen Bohrungen erlauben. Derartige technische Mingel und Fehler
hitten groBtenteils vermieden werden konnen, wenn der Staat (Bund oder Kantone)
eine geeignete Aufsicht und Kontrolle iiber die laufenden Arbeiten des Konzessionars
ausgeiibt hitte.

Der Staat, der eine Schiirfbewilligung (Explorationskonzession) und Ausbeutungs-
konzession (Exploitationskonzession) erteilt, hat das Recht und die Pflicht, vom Unter-
nehmer zu verlangen, daB er die zur Zeit iiblichen Explorations- und Exploitations-
methoden gebraucht und alle Arbeiten technisch einwandfrei durchfiihrt. Um dies
zu gewihrleisten, sind fiir die ganze Schweiz einheitliche und fiir alle Konzessionire ver-
bindliche Vorschriften (Reglement) zu erlassen, deren Befolgung durch Kontrollorgane
(Inspektorate) iiberwacht werden muB.

In diesem Sinne hat denn auch Prof. Dr. R. F. Rutsch, Bern, den Bund beraten in
seinem Gutachten vom 17, Mai 1957 «Die geologischen Grundlagen einer schweize-
rischen Erdodlexploration», das dem Kreisschreiben des Eidgendssischen Volkswirt-
schaftsdepartements vom 11. Februar 1958 iiber die «Bundesrechtliche Ordnung der
Erdélschiirfung und -ausbeutung» beigefiigt ist.

Es ist erfreulich, feststellen zu kénnen, daB in der neuesten Erddlgesetzgebung der
Kantone Waadt vom 26. November 1957 (VSP-Bulletin Nr. 67, S. 14—21) und Fri-
bourg vom 18. Februar 1958 (vgl. dieses Bulletin, S. 5—9) eine gewisse Uberwachung
der Explorations- und Exploitationsarbeiten vorgesehen ist. Die Fassung der betreffen-
den Gesetzesartikel ist aber zu allgemein, um eine wirksame Kontrolle zu erméglichen, es
sel denn, daf} detaillierte technische Verfiigungsvorschriften erlassen werden, die den
Kontrollorganen als Richtlinien dienen. Nicht umsonst ist in allen fortschrittlichen
Staaten, in denen Erdoélexploration oder -exploitation stattfindet, das Erddlgesetz von
einem Reglement begleitet, worin alle Verfiigungen eingehend aufgefiihrt sind.

Die Aufstellung technischer Richtlinien fiir ein Reglement im obigen Sinne ist Sache
erfahrener Erdélfachleute. Fast alle unsere schweizerischen Erdélfachleute sind in der
VSP zusammengeschlossen. Die VSP verfiigt somit iiber das geeignete Gremium, um
den einschldgigen Fragenkomplex zu priifen und passende technische Richtlinien auf-
zustellen.

Im Hinblick auf diese Feststellung hat der Vorstand der VSP in seiner Sitzung vom
22. November 1958 in Olten die Frage erortert, ob und inwieweit eine Stellungnahme
der VSP zur schweizerischen Erdélfrage wiinschbar sei. Die anwesenden Mitglieder des
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Vorstandes waren einmiitig der Ansicht, daB es nicht Sache der VSP ist, sich in die
Erdolpolitik von Bund und Kantonen einzumischen. Wohl aber ist die VSP in tech-
nischen Fragen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den eidgendssischen und
kantonalen Behoérden bereit, falls und soweit dies von den Behérden gewiinscht wer-
den sollte.

Um gegebenenfalls fiir eine derartige Mitarbeit geriistet zu sein, beschloB der Vor-
stand die Schaffung einer Kommission fiir Schweizerische Erdol-
fragen. Diese Kommission soll aus sechs einheimischen Mitgliedern der VSP be-
stehen, wovon drei dem Vorstand angehéren. Zur Wahrung des unparteiischen Charak-
ters der Kommission diirfen ihre Mitglieder weder Besitzer oder Teilhaber schweize-
rischer Erdélkonzessionen sein noch in irgend einem Anstellungsverhiltnis zu einer pri-
vaten Erdoélgesellschaft stehen, die an der Erdélexploration und -exploitation in der
Schweiz interessiert ist. Stellungnahme und Beschliisse der Kommission erfolgen zu
Handen des Vorstandes der VSP, der iiber die Verwendung der ausgearbeiteten Rat-
schldge und Richtlinien zu bestimmen hat. AnschlieBend erfolgte die Wahl der sechs
Mitglieder.

Die drei Vorstandsmitglieder sind: Prof. Dr. R. F. Rutsch (Bern), Dr. H. M. Schuppli
(Ziirich), Dr. H. J. Tschopp (Basel). Von den ubrigen drei gewdhlten Mitgliedern
haben Prof. Dr. Aug. Gansser (Ziirich) und Dr. L. Kehrer (Olten) ihre Wahl ange-
nommen. Es besteht die Absicht, die Zahl der Kommissionsmitglieder mit einem Mit-
glied aus der Westschweiz baldmoéglichst auf sechs zu erganzen. H. ]. Tschopp

11



	VSP-Kommission für Schweizerische Erdölfrage

